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 B e s c h e i n i g u n g  
nach § 850k Abs. 5 ZPO über die gemäß § 850k Abs. 2 ZPO  

im jeweiligen Kalendermonat nicht erfassten Beträge  
auf einem Pfändungsschutzkonto 

Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) vom 09.02.2010 
in Absprache mit der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) � Stand: 25.08.2014 

  Die Musterbescheinigung steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz  
  [http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/] 

I. 
Bezeichnung der 
bescheinigenden 
Person oder Stelle 
nach § 850k Abs. 5 
Satz 2 ZPO 

Name  
      
Straße 
      

Hausnummer 
      

Postleitzahl  
      

Ort  
      

Ansprechpartner 
      
Die Bescheinigung wird erteilt als 

 geeignete Person gemäß § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO 
 geeignete Stelle gemäß § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO 

 Anerkennende Behörde/ Gericht:        
   

 Datum des Bescheids:   Aktenzeichen:  
 Arbeitgeber  Sozialleistungsträger   Familienkasse 

 

II. 
Angaben zum 
Kontoinhaber und 
Pfändungsschutz-
konto  

Kontoinhaber 
      

Geburtsdatum 
      

Anschrift 
      
Kreditinstitut  
      
Kontonummer oder IBAN 
      

 

III. 
Ermittlung des 
pfändungsfreien  
Betrages 

 Grundfreibetrag des Schuldners (= Kontoinhaber) derzeit1 in Höhe von
(§ 850k Abs. 1 Satz 1 ZPO in Verbindung mit  § 850c Abs. 1 S. 1 u. Abs. 2a ZPO) 1.045,04 �

 

Weiterer Freibetrag derzeit1 in Höhe von 393,30 � für die erste Person,  
der aufgrund Gesetzes Unterhalt gewährt wird (§ 850k Abs. 2 Nr. 1a ZPO) oder  
für die der Schuldner Leistungen nach SGB II / XII entgegennimmt  
(§ 850k Abs. 2 Nr. 1b ZPO) in Höhe von 

     

 

Weiterer Freibetrag derzeit1 in Höhe von jeweils 219,12 �  
für  eine  zwei  drei  vier weitere Person(en),  
der aufgrund Gesetzes Unterhalt gewährt wird (§ 850k Abs. 2 Nr. 1a ZPO) oder 
für die der Schuldner Leistungen nach SGB II / XII entgegennimmt  
(§ 850k Abs. 2 Nr. 1b ZPO)  in Höhe von 

     

 
Laufende Geldleistungen zum Ausgleich des durch einen Körper- oder 
Gesundheitsschaden bedingten Mehraufwandes
(§ 850k Abs. 2 Nr. 2 ZPO in Verbindung mit § 54 Abs. 3 Nr. 3 SGB I)  in Höhe von 

     

 

Kindergeld  für (§ 850k Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO) 
 Kind 1  geboren im Monat/Jahr      /       in Höhe       
 Kind 2  geboren im Monat/Jahr      /       in Höhe       
 Kind 3  geboren im Monat/Jahr      /       in Höhe       
 Kind 4  geboren im Monat/Jahr      /       in Höhe       
 Kind 5  geboren im Monat/Jahr      /       in Höhe       
 weitere Kinder2 (Anzahl       ) in Höhe         in Höhe von 

     

 Andere Geldleistung(en) für Kinder - z. B. Kinderzuschlag und vergleichbare 
Rentenbestandteile (§ 850k Abs. 2 Nr. 3 ZPO) in Höhe von      

Pfandfreier monatlicher Sockelbetrag       

 Einmalige Sozialleistungen (§ 850k Abs. 2 Nr. 2 ZPO) 
       in Höhe von 

+       
 

               
(Ort, Datum)  (Unterschrift/ Stempel der bescheinigenden Person oder Stelle) 

                                                 
1 die Freibeträge können sich jeweils zum 1.7. in den ungeraden Jahren ändern 
2 sind auf einem Zusatzblatt gesondert aufgelistet 



 



anzeige

Schuldnerberatung wird in Deutschland seit 35 Jahren 
offeriert. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Angebot 
zahlenmäßig ausgeweitet und fachlich ausdifferenziert. 
Neben methodisch optimierter Schuldner- und Insolvenz-
beratung sind in den letzten Jahren zielgruppenspezifi-
sche Angebote für Immobilienschuldner, Senior/innen 
und Selbstständige ebenso entstanden wie die Beratungs-
form der Onlineberatung sowie eine umfangreiche Palette 
an Finanzieller Allgemeinbildung im Rahmen präventiver 
Angebote. Organisatorisch hat sich die Schuldnerbera-
tung durch optimale IT-Nutzung oder die Einrichtung von 
landesweit tätigen Koordinierungsstellen weiterentwickelt. 
Qualitätssicherung erfolgt heutzutage durch professionell 
durchgeführte Praktikerforen; Effizienz und Effektivität 

kann mittels Kundenbefragungen und Wirksamkeitsana-
lysen belegt werden.

Erfahrene Praktiker aus Deutschland und Österreich vermit-
teln in diesem Buch mit ihren „Nahaufnahmen“ ausge-
wählter Bereiche von Schuldnerberatung einen aktuellen 
Überblick der Vielgestaltigkeit dieses Arbeitsbereiches.

Der vorliegende Sammelband bietet somit viele prakti-
sche Anregungen und Reflexionsmöglichkeiten für 
Schuldner- und Insolvenzberater/innen, Sozialplaner/
innen, Verbraucherberatungsfachkräfte und gibt umfas-
sende Informationen für Studierende und alle Interes-
sierten über das Arbeitsfeld Schuldnerberatung.

Bestellen Sie das Buch jetzt:
BAG-SB, Friedrichsplatz 10, 34117 Kassel, 
Email: bag-schuldnerberatung@t-online.de
ISBN 978-3-927479-14-2
Preis: 24,90€ ca. 290 Seiten

Mit Beiträgen von:  Martin Buhmann-Küllig, Maike Cohrs, Michael Eham, Ulf Groth, Klaus Helke, Gabriele Horak-Böck, Wilfried 
Jahn, Christa Kaindl, Rainer Mesch, Gundolf Meyer, Eva More-Hollerweger, Christiane Moser, Thomas Raddatz, Alis Rohlf, 
Marius Stark, Dieter Zimmermann, Thomas Zipf.

Bundesarbeitsgemeinschaft
Schuldnerberatung e. V.   

Beispiele guter Praxis

Schuldnerberatung – 
eine Nahaufnahme

Ulf Groth/Rainer Mesch (Hrsg.)

Neuerscheinung



 

 

Das Pfändungsschutzkonto in der 
Beratungspraxis  
Esther Binner und Dr. Claus Richter 
 
2. überarbeitete Auflage 2014, 96 S. 

• Das P-Konto: Grundlagen 
• Die Aufhebung von Pfändungen und die  

Anordnung von Unpfändbarkeit 
• Das P-Konto: Einrichtung/Umwandlung und  

Kündigung von P-Konten 
• Schutz des Grundfreibetrages 
• Der Verrechnungsschutz beim P-Konto 
• Der Erhöhungs- und Aufstockungsbetrag und die 

Bescheinigung durch die geeigneten Stellen 
• Die Rolle der Vollstreckungsgerichte beim 

Pfändungsschutz durch das P-Konto 
• Die bevorrechtigte Pfändung, § 850k Abs. 3 
• Mehrfache Pfändung 
• Das P-Konto in der Insolvenz des Kontoinhabers 
• Das P-Konto und die Schufa 
• Arbeitsmaterialien, Musteranträge, Checkliste 

Preis: 14,95 € zzgl. Versandkosten 

Bestellungen an: Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. (BAG-SB) 
Friedrichsplatz 10, 34117 Kassel 
e-mail: info@bag-sb.de              onlineshop: www.bag-sb.de 

Der Insolvenzplan im 
Verbraucherinsolvenzverfahren 

Guido Stephan 

1. Auflage 2014, 143 S. 

Aus dem Vorwort: „Mit dem Gesetz zur Verkürzung 
des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 2013 
hat der Gesetzgeber das Insolvenzplanverfahren 
auch im Verbraucherinsolvenzverfahren zuge-
lassen. Gleichzeitig erhielten die geeigneten 
Stellen die Vertretungsbefugnis für das gesamte 
Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren. 
[…] Auch wenn das Insolvenzplanverfahren künftig 
die gesetzliche Restschuldbefreiung nicht ersetzen 
wird, wird es einige Konstellationen geben, in 
denen ein solches Verfahren die bessere Lösung 
einer Verbraucherentschuldung als die gesetzliche 
Restschuldbefreiung sein wird. Es gilt daher nicht, 
die Augen vor dem Insolvenzplanverfahren zu 
verschließen, sondern offen sich mit diesem neuen 
Entschuldungstool auseinanderzusetzen. Dieser 
Ratgeber soll eine Hilfestellung sein. […]“ 

 
Preis: 19,95 € zzgl. Versandkosten 
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